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Neue Vorstösse in Zürich für das Frauenstimmrecht

.Siiramrechl wnd! IRä/i/liaribeii /nr 5cAmI- «rei Fwrsorg'eèe^ôr^en,
Geraeint/eÄnifer ric&ier/zcÄe Aeurfer
In der ersten Kantonsratssitzung (8. Mai) der Legislaturperiode 1967-71
reichte Kantonsrat lirnsf RorenTucs'c/:' (soz.) folgende Motio« ein:

Nach der zürcherischen Volksabstimmung vom 20. November 1966,
bei welcher die volle politische Gleichberechtigung der Frau mit nur
noch geringem Mehr abgelehnt wurde, haben sich sowohl Befürworter
wie Gegner der damaligen Verfassungsvor läge für eine schrittweise
Erweiterung der Frauenrechte ausgesprochen. In diesem Sinne wird der
Regierungsrat ersucht, dem Kantonsrat auf der Grundlage des gelten-
den Artikels 16 der zürcherischen Kantonsverfassung in einer oder meh-
reren Vorlagen die Abänderung des kantonalen Wahlgesetzes zu bean-
tragen, wonach

a) den im Kanton wohnhaften, mindestens zwanzig Jähre alten Schwei-
zerbürgerinnen das Stimmrecht und die Wählbarkeit für alle Schul- und
Fürsorgebehörden der Gemeinden, der Bezirke und des Kantons ver-
liehen wird;

b) die Gemeinden ermächtigt werden, den in der Gemeinde wohnhaften,
mindestens zwanzig Jahre alten Schweizerbürgerinnen das Stimmrecht
und die Wählbarkeit für alle Gemeindeämter zu verleihen;

c) den mindestens zwanzig Jahre alten Schweizerbürgerinnen die Wähl-
barkeit für alle richterlichen Aemter der Bezirke und des Kantons ver-
liehen wird.

Sliraiwrecbi /wr
In der ersten Gemeinderatssitzung vom 10. Mai reichte der Landes-

ring folgende Motion für das Stimmrecht der Stadtzürcherinnen ein :

In der Volksabstimmung vom 20. November 1966 hat sich die .Mehrheit
der Stadtzürcher Stimmbürger für die Einführung des Frauenstimm-
rechts ausgesprochen. Wir ersuchen deshalb den Stadtrat

beim Kantone eine Abstimmungsvorlage zu verlangen, wonach die
zürcherische Kantonsverfassung in dem Sinne geändert wird, dass den
uemeinden die Einführung des Frauenstimmrechts für kommunale An-
gelegenheiten freigestellt wird;

im Falle der Annahme dieser Verfassungsänderung unverzüglich eine
Vorläge Tür die Einführung des Frauenstimmrechts in cfer Stadt Zürich
auszuarbeiten und" dem Stimmbürger zu unterbreiten.

Namens der Fraktion des Landesrings:
Emil Schalcher

8



S£«d£?'ä£/zcfoe /nzYzafiue

Der Zürcher Stadtrat beschloss Donnerstag, 25. Mai, dem Präsidenten
des Kantonsrates ein Initiativbegehren einzureichen, es sei den Gemein-
den das Recht einzuräumen, für die Frauen in kommunalen Angelegen-
•heiten das volle Stimmrecht und die Wählbarkeit in alle Gemeindeorgane
einzuführen. '

Ar«wen&e/rzigMng
In einer Anregzmg hat im Gemeinderat der EVP-Vertreter Rudolf Bu-

eher den Stadtrat ersucht, eine konsultative Frauenbefragung durchzu-
führen. Da die Einführung des Frauenstimmrechtes nicht nur Rechte,
sondern auch Pflichten bringe, „wäre es gerecht und demokratisch, die
Frauen vorerst selbst zu befragen".

Ar<2«ens£irawrecÄ£skowi£ee Wezè£ «zz/ dew Porien

(ag). - Unter dem Vorsitz von Alt-Stadtpräsident Dr. Emil Landolt (Zü-
rieh) kam das kantonale Aktionskomitee Stimm- und Wahlrecht für Mann
und Frau zu einer Sitzung zusammen, um Rückblick auf die tzürcheri-
sehe Volksabstimmung vom 20. November 1966 zu halten. Es nahm die
Rechenschaftsberichte der Arbeitsgruppen für Propaganda und Presse
ab und genehmigte die von Dir. R. Brüschweiler (Zollikon) vorgelegte
Abrechnung, der insbesondere auf den anerkennenswerten finanziellen
Einsatz der verschiedenen Frauenorganisationen hinwies.

Das Komitee beschloss, an seiner Forderung nach dem integralqn
Frauenstimmrecht in Gemeinde und Kanton festzuhalten. Es wird sich
nicht auflösen, sondern weiterhin für die Verwirklichung dieses Postu-
lates eintreten.

Solothurn:
Die regierungsrätliche Vorlage vor der Behandlung

Am 29. April 1967 hat der Regierungsrat des Kantons Solothurn dem
Kantonsrat Bericht und Antrag auf Partialrevision der Kantonsverfas-

sung zur Einführung des Frauenstimm- und -Wahlrechtes unterbreitet.
Es sollen den männlichen Stimmbürgern zwei Fragen gestellt werden,
und zwar

1. ob sie das Stimm- und Wahlrecht der Frauen hei kantonalen Abi-

Stimmungen und Wahlen, sowie die Wählbarkeit der Frauen in alle Be-

hörden, Aemter und Anstellungen des Staates wünschen.

2. ob sie Stimm- und Wahlrecht der Frauen in Gemeindeangelegen-
heiten wünschen.

Die Vorlage wird im Juni 1967 im Kantonsrat behandelt. Die Ab-
Stimmung wird voraussichtlich Anfang Dezember 1967 stattfinden.
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